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Beschluss vom 7. November 2016

in Sachen
A. AG,
Beklagte und Berufungsklagerin
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Rechtsanwaltin lic. iur. X2.
gegen

B. ,

Klagerin und Berufungsbeklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

betreffend arbeitsrechtliche Forderung

Berufung gegen einen Beschluss des Arbeitsgerichtes Zirich, 3. Abteilung,
vom 9. Mai 2016 (AN150058-L)



Rechtsbegehren der Klagerin:
(Urk. 4/1 S. 2; Urk. 4/40 S. 2)

1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe und geschaftsfuhrenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verfugung im Sinne von Art. 292 StGB fur den Zuwiderhandlungs-
fall zu verbieten, Personendaten der Klagerin dem US Department of Justice
("DoJ") oder anderen US-Behoérden bekannt zu geben bzw. zu Gbermitteln;

2. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuzlglich 8 % MwSt) zulas-
ten der Beklagten.

urspriingliches Rechtsbegehren der Beklagten:
(Urk. 4/13 S. 2)

Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist,

unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerin, einschliesslich
einer Entschadigung fur das Schlichtungsverfahren.

modifiziertes Rechtsbegehren der Beklagten:
(Urk. 4/34 S. 2)

Es sei das Verfahren mit Bezug auf die streitgegenstandliche Ubermittlung von
Personendaten der Klagerin im Rahmen der sog. I1.D.2-Tabelle an das Depar-
tement of Justice (DoJ) als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

Im Ubrigen sei auf die Klage nicht einzutreten bzw. sei die Klage abzuweisen.
Unter Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen des Gerichts.

Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts, 3. Abteilung, vom 9. Mai 2016:
(Urk. 4/50 = Urk. 2 S. 6)

1. Der Antrag der Beklagten auf Abschreibung des Verfahrens zufolge Gegen-
standslosigkeit wird abgewiesen.

2. Der Prozess wird dementsprechend fortgesetzt und es werden der Beklag-
ten die ihr mit Verfigung vom 27. November 2015 angesetzten Fristen
(Disp. Ziff. 2 und 3) neu eroffnet.

Die neu eroffneten Fristen beginnen mit der Zustellung des vorliegenden
Entscheides zu laufen. Sie sind nur noch einmal um héchstens 10 Tage
erstreckbar.

3. [Schriftliche Mitteilung.]
4. [Rechtsmittelbelehrung: Beschwerde, Frist 10 Tage.]



Berufungsantrage:

der Beklagten und Berufungsklagerin (Urk. 1 S. 2;: Urk. 6 S. 2):

1. Es sei der Beschluss des Arbeitsgerichts Zurich, 3. Abteilung, vom 9. Mai
2016 (AN150058-L), Dispositiv Ziff. 1 und 2, aufzuheben.

2. Es sei das Verfahren mit Bezug auf die streitgegenstandliche Ubermittlung
von Personendaten der Klagerin im Rahmen der sog. 11.D.2-Tabelle an das
Departement of Justice (DoJ) als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

3. Im Ubrigen sei auf die Klage nicht einzutreten bzw. sei die Klage abzuwei-
sen.

Unter Verteilung der Prozesskosten fur das erstinstanzliche Verfahren nach Er-
messen des Gerichts, und unter Kosten- und Entschadigungsfolgen fur dieses
Rechtsmittelverfahren zulasten der Klagerin.

der Klagerin und Berufungsbeklagten (Urk. 9):

Es sei die Berufung abzuweisen und es sei der Beschluss des Arbeitsgerichts
vom 9. Mai 2016 (AN150058-L) zu bestatigen;

alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen und zusatzlich Mehrwertsteuer-
zusatz zulasten der Beklagten und Berufungsklagerin.

Erwagungen:

1. Am 25. Mai 2015 reichte die Klagerin und Berufungsbeklagte (fortan: Klage-
rin) beim Arbeitsgericht Zirich, 3. Abteilung (fortan: Vorinstanz), die Klage mit
dem eingangs genannten Rechtsbegehren ein (Urk. 4/1 S. 2). Am 18. September
2015 erstattete die Beklagte und Berufungsklagerin (fortan: Beklagte) die Kla-
geantwort mit dem Antrag auf kostenfallige Abweisung der Klage, soweit auf die
Klage einzutreten sei (Urk. 4/13 S. 2). In der Folge verfugte die Vorinstanz — nach
diversen Stellungnahmen der Parteien zu prozessualen Antragen — mit Prasidial-
verfugung vom 27. November 2015 Uber von beiden Parteien beantragte Schutz-
massnahmen im Sinne von Art. 156 ZPO (Urk. 4/30). Demnach wurde der Be-

klagten Frist angesetzt, um der Vorinstanz in einem verschlossenen Kuvert die



Klageantwortbeilagen 3 - 5 (Urk. 4/15/3-5) in ungeschwarzter Form einzureichen
(Urk. 4/30 S. 6). Nach mehrfach erstreckter Frist zum Einreichen der verlangten
Urkunden anderte die Beklagte mit Eingabe vom 11. Januar 2016 ihr urspruangli-
ches Rechtsbegehren und verlangte neu, es sei das Verfahren mit Bezug auf die
streitgegenstandliche Ubermittlung von Personendaten der Klagerin im Rahmen
der II.D.2-Tabelle an das Departement of Justice als gegenstandslos abzuschrei-
ben. Im Weiteren sei auf die Klage nicht einzutreten (Urk. 4/34 S. 2). Nach Einho-
len einer Stellungnahme seitens der Klagerin erliess die Vorinstanz am 9. Mai

2016 den eingangs genannten Beschluss (Urk. 2 S. 6).

2. Dagegen erhob die Beklagte mit Blick auf die Rechtsmittelbelehrung der
Vorinstanz innert 10-tagiger Frist Berufung, eventualiter Beschwerde mit den ein-
gangs genannten Antragen. Ausserdem stellte die Beklagte den prozessualen An-
trag, es sei dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung zu erteilen (Urk. 1 S. 2).
Mit Prasidialverfugung vom 27. Mai 2016 nahm die erkennende Kammer die Ein-
gabe der Beklagten als Berufung entgegen und trat entsprechend auf das Gesuch
um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht ein (Urk. 5). Mit Eingabe vom
3. Juni 2016 erganzte die Beklagte ihre Berufungsschrift innert noch laufender,
30-tagiger Berufungsfrist (Urk. 6). Nach Ablauf der Berufungsfrist (Urk. 4/51/1)
wurde der Klagerin am 15. Juni 2015 Frist zur Erstattung der Berufungsantwort
angesetzt (Urk. 7). Die Berufungsantwort datiert vom 17. August 2016 (Urk. 9; der
Beklagten am 19. August 2016 zur Kenntnisnahme zugestellt, Urk. 12). Nach
mehreren Stellungnahmen der Parteien, die der Gegenpartei jeweils zur Kennt-
nisnahme zugestellt wurden (Urk. 15 ff.), kindigte die erkennende Kammer den
Parteien am 11. Oktober 2016 an, dass das Verfahren spruchreif und in die Pha-

se der Urteilsberatung Ubergegangen ist (Urk. 19).

Das Berufungsverfahren ist ein eigenstandiges Verfahren (BGE 142 Il 413
E. 2.2.1). Die Berufung ist gemass Art. 311 ZPO zu begrinden. Es ist darzulegen,

weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten fehlerhaft



sein soll. Dazu sind in der Berufungsschrift die zur Begriindung der Berufungsan-
trage wesentlichen Argumente vorzutragen. Dies setzt voraus, dass die Beklagte
— unter Vorbehalt des Novenrechts — mittels klarer und sauberer Verweisungen
auf die Ausflihrungen vor der Vorinstanz aufzeigt, wo sie die massgebenden Be-
hauptungen, Erklarungen, Bestreitungen und Einreden erhebt und die Akten-
stiucke nennt, auf denen ihre Kritik beruht. Es ist nicht Sache der Rechtsmittel-
instanz, die Akten und Rechtsschriften des vorinstanzlichen Verfahrens zu durch-
forsten, um festzustellen, was welche Partei wo ausgefihrt hat. Den gesetzlichen
Begrindungsanforderungen ist weder durch eine pauschale Verweisung auf die
bei der Vorinstanz eingereichten Rechtsschiften noch durch eine neuerliche Dar-
stellung der Sach- und Rechtslage Genuge getan, welche nicht darauf eingeht,
was vor der Vorinstanz vorgebracht und von dieser erwogen worden ist (BGE 142
[l 271 E. 2.2; BGer 4A 263/2015 vom 29. September 2015, E. 5.2.2; BGer
4A 382/2015 vom 04. Januar 2016, E. 11.3.1). Pauschale Verweisungen auf die
vor der Vorinstanz eingereichten Rechtsschriften oder die blosse Wiederholung
von bereits vor Vorinstanz Vorgetragenem sind namentlich dann unzulassig bzw.
nicht gentigend, wenn sich die Vorinstanz mit den Ausfihrungen der Beklagten
auseinandergesetzt hat. Wenn die Beklagte eine unrichtige Feststellung des
Sachverhalts rlgt, muss sie aufzeigen, dass die Korrektur der Sachverhaltsfest-
stellung fir den Ausgang des Verfahrens entscheidend ist. Hat die Vorinstanz tat-
sachliches Vorbringen oder zu berucksichtigende aktenkundige Tatsachen Uber-
sehen, muss die Beklagte in der Berufungsbegrundung explizit darauf hinweisen,
dass die entsprechenden Umstande bereits vor der Vorinstanz vorgebracht wur-
den (Hungerbuhler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 34 ff.). Was fur die Be-
grundung der Berufung gilt, gilt auch fur die Begrindung der Berufungsantwort
(BGE 142 111 271 E. 2.2).

1.1. Die Klagerin war vom 7. August 1995 bis 31. Januar 2013 bei der Beklagten
angestellt. Sie war im Unternehmensbereich Private Clients Schweiz, Region Mit-
telland, als Relationship Manager im Rang eines Assistant Vice President tatig

(Urk. 4/5/4). Die Auseinandersetzung der Parteien hat ihren Ursprung im Steuer-



streit zwischen den USA und verschiedenen Schweizer Banken, zu denen auch
die Beklagte gehort. Um den Steuerstreit beizulegen, unterzeichneten das Eidge-
ndssische Finanzdepartement einerseits und das Department of Justice der Ver-
einigten Staaten von Amerika (fortan: DoJ) andererseits am 29. August 2013 ein
"Joint Statement". Darin sollte der Rahmen fur die Zusammenarbeit der vom
Steuerstreit betroffenen schweizerischen Banken mit den US-Behorden festgelegt
werden (Urk. 4/15/25). Bei den Akten liegt weiter das sogenannte US-"Program
for non-prosecution agreements or non-target letters for Swiss Banks" vom
29. August 2013 (fortan: US-Programm), welches Vorgaben enthalt, unter wel-
chen Bedingungen die zur Zeit der Veroffentlichung des US-Programmes nicht in
US-Steuer- und/oder Strafverfahren verwickelte Schweizer Banken ihre Situation
im Rahmen einer Vereinbarung direkt und ohne Anklageerhebung mit dem DoJ
regeln kdnnen (Urk. 4/15/26).

1.2. Das DoJ erodffnete bereits im Juli 2011 eine Untersuchung gegen die Beklag-
te wegen ihres Geschafts zur Betreuung auslandischer Kunden (sog. Cross-
bordergeschaft; Urk. 4/13 S. 9, Urk. 4/15/9). Da das US-Programm wie gesagt nur
fur diejenigen Banken den Rahmen zum Abschluss von Vergleichen vorgibt, die
im Zeitpunkt der Veroffentlichung des US-Programms noch nicht in eine Untersu-
chung in den USA verwickelt waren (Urk. 4/15/26), ist es auf die Beklagte nicht di-
rekt anwendbar. Trotzdem ist das US-Programm flr die Beklagte insofern mass-
gebend, als diese mit dem DoJ am 19. Mai 2014 zur Beendigung der strafrechtli-
chen Auseinandersetzung und Verhinderung einer Anklageerhebung in den USA
ein "Plea Agreement" schloss, welches auf das US-Programm verweist (Urk. 4/13
S. 21 f.; Urk. 4/15/29). Insbesondere verpflichtete sich die Beklagte im genannten
"Plea Agreement", samtliche in den Abschnitten 11.D.1 und I[I.D.2 des US-
Programms geforderten Angaben und Nachweise zu erbringen (Urk. 4/15/29
S.5). Damit hat die Beklagte samtliche Daten von Konten mit US-
amerikanischem Bezug fur den Zeitraum ab 1. August 2008 offenzulegen, wozu
auch die Namen und Funktion aller Bankangestellten, welche solche Konten be-
treut haben, gehdren (Ziffer 11/D/2/b/v US-Programm, Urk. 4/15/26 S. 4).



1.3. Mit Verfigung vom 16. Juli 2013 erteilte das Eidgendssische Finanzdepar-
tement der Beklagten die Bewilligung im Sinne von Art. 271 StGB zur Vornahme
von Handlungen fur einen fremden Staat durch Datenlieferungen. Am 6. Juli 2015
wurde die Bewilligung um weitere drei Jahre verlangert (Urk. 4/15/23-24). Die Be-
klagte entschloss sich in der ersten Jahreshalfte 2014 dazu, im Rahmen des ab-
geschlossenen "Plea Agreements" dem DoJ unter anderem Daten zu liefern, wel-
che auch die Klagerin betreffen. Die Beklagte richtete am 7. Juli 2014 ein ent-
sprechendes Schreiben an die Klagerin und teilte ihr mit, dass sie beabsichtige,
dem DoJ im Sinne des US-Programms die Namen aller Mitarbeitenden zu mel-
den, welche mit Konten mit US-Bezug zu tun gehabt hatten. Auf der dem DoJ zu
Ubermittelnden "Flow-of-Funds"-Ubersicht erscheine mit Bezug auf den Kunden
mit der Relationship-ID ... auch ihr Name (Urk. 4/5/5). Die Klagerin widersetzte
sich diesem Vorhaben und erhob Klage (Urk. 4/5/6-7, Urk. 4/1 und Urk. 4/3).

2. Zum bisherigen Verlauf des erstinstanzlichen Prozesses kann auf die vor-
stehenden Erwagungen verwiesen werden (E. I.1.). Mit Eingabe vom 11. Januar
2016 anderte die Beklagte ihr urspringliches Rechtsbegehren und machte gel-
tend, sie habe sich darum bemiht, eine fir alle Beteiligten befriedigende Losung
zu finden. Sie habe nun erreicht, dass im Rahmen der 11.D.2-Tabelle gemass US-
Programm mit Bezug auf bestimmte, anonym gebliebene Kundenbeziehungen
keine Namen von Relationship Managern an das DoJ geliefert werden mussten.
Darlber hinaus andere sich an den Verpflichtungen der Beklagten aus dem "Plea
Agreement" aber nichts. Unter den Kundenbeziehungen, fur welche das DoJ im
Rahmen der 11.D.2-Tabelle des US-Programms auf Namen von Relationship Ma-
nagern verzichtet habe, befinde sich auch die in Frage stehende Kundenbezie-
hung ID .... Als Beweis flr den Verzicht des DoJ offerierte die Beklagte die Ein-
vernahme von Rechtsanwalt C._ als Zeugen (Urk. 4/34 S. 3). Gleichentags
sandte sie ein Schreiben an die Klagerin und teilte ihr mit, dass sie die an die Kla-
gerin gerichtete Ankiindigung vom 7. Juli 2014 betreffend die Ubermittlung ihrer
Personendaten im Zusammenhang mit der Tabelle gemass Ziffer I11.D.2. des US-
Programms zurlickziehe, weshalb die Klagerin das Schreiben vom 7. Juli 2014 als

gegenstandslos betrachten konne (Urk. 4/36/2).



3.1. Nach dem vorinstanzlichen Prozessstandpunkt der Beklagten entfallt mit
dem Ruckzug der Notifikation vom 7. Juli 2014 der Grund fur die Klage und das
Rechtsschutzinteresse der Klagerin. Der Prozess sei als gegenstandslos gewor-
den abzuschreiben. Soweit die Klagerin tiber die Ubermittlung von Personendaten
im Rahmen der 11.D.2-Tabelle hinausgehend der Beklagten ganz generell verbie-
ten wolle, sie betreffende Personendaten an das DoJ oder andere US-Behorden
bekannt zu geben, sei das klagerische Rechtsbegehren unzulassig weit gefasst.
Fur dieses weitgefasste Rechtsbegehren bestehe kein Rechtsschutzinteresse.
Die Beklagte habe gegenuber zahlreichen Behdrden im In- und Ausland Informa-
tionspflichten. Sie habe ausserdem im Rahmen des mit dem DoJ geschlossenen
"Plea Agreements" Kooperationspflichten, die Uber die Lieferung der 11.D.2-
Tabelle hinausgehen wirden. Ob die Beklagte zur Erflllung solcher Informations-
pflichten in der Zukunft je Personendaten der Klagerin bekanntgeben oder Gber-
mitteln musse, und falls ja in welchem Zusammenhang, lasse sich heute nicht sa-
gen. Dies konne auf jeden Fall nicht von vornherein und allgemein ausgeschlos-
sen werden. Die Klagerin kénne der Beklagten nicht auf Vorrat jedwede zukunfti-
ge Bearbeitung von Personendaten verbieten lassen. Vielmehr ware dannzumal
eine Einzelfallprifung im Sinne einer datenschutzrechtlichen Interessenabwagung
vorzunehmen. Die Beklagte hatte die Klagerin entsprechend erneut zu notifizieren

und die Klagerin kénnte sich dagegen zur Wehr setzen (Urk. 4/34 S.4 f.).

Die Beklagte machte sodann geltend, die Klagerin habe mit der Klageschrift
aufzeigen wollen, dass die vorgesehene Ubermittlung ihrer Daten im Rahmen der
[I.D.2-Tablelle rechtswidrig sei, da sie die fragliche Kundenbeziehung nie betreut
habe und die Beklagte im Ubrigen an der Ubermittlung dieses einen Datensatzes
keine Interesse habe. Genau auf die Ubermittlung dieses einen Datensatzes ver-
zichte die Beklagte nun. Weshalb das Verfahren dennoch weitergefiihrt werden
solle, sei unerfindlich. Die drohende Verletzung sei vielmehr durch den Rickzug
der Notifikation vom 7. Juli 2014 entfallen und damit auch das Rechtsschutzinte-
resse (Urk. 4/46 S. 4 f.).

3.2. Die Klagerin stellte sich vor Vorinstanz auf den Standpunkt, der Unterlas-

sungsanspruch gemass Art. 15 Abs.1 DSG beinhalte sowohl die gegenwartige



nach wie vor drohende als auch jede erneute kinftige Verletzung ihrer Person-
lichkeit durch die widerrechtliche Bekanntgabe ihrer Personendaten in die USA
(Urk. 4/40 S. 3). Die Klagerin bestreite, dass das DoJ im Rahmen der 11.D.2-
Tabelle mit Bezug auf bestimmte, anonym gebliebene Kundenbeziehungen auf
die Bekanntgabe von Daten verzichtet habe. Der Ruckzug der Beklagten sei viel
mehr vor dem Hintergrund der Prasidialverfigung vom 27. November 2015 zu
verstehen, in welcher die Beklagte verpflichtet worden sei, die Klageantwortbeila-
gen 3-5 vollstandig in ungeschwarzter Form dem Gericht einzureichen. Mit den
Unterlagen hatte bewiesen werden kdnnen, dass die Klagerin nichts mit dem frag-
lichen US-Kunden zu tun gehabt habe und die Beklagte den Namen der Klagerin
rechtswidrig ans DoJd habe liefern wollen (Urk. 4/40 S. 4). Dabei spreche das Ver-
halten der Beklagten, die Frist zur Einreichung der ungeschwarzten Klageant-
wortbeilagen mehrfach zu verschieben, Bande. Die Vorbereitung und Einreichung
von drei bereits existierenden Beilagen in ungeschwarzter Form bedurfe keines
Aufwandes. Dem koénnten weder hohe Arbeitsbelastung noch irgendwelche
Ferienabwesenheiten entgegengestanden haben. Fakt sei, dass die Beklagte die
Fristerstreckungen dazu habe nutzen wollen, um eine neue Eingabe vorzuberei-
ten, in welcher sie neu behaupte, die Einreichung der verlangten Klagebeilagen
wlrde sich mangels Rechtsschutzinteresses der Klagerin am Unterlassungsan-
spruch erubrigen. Die Beklagte versuche mit rechtsmissbrauchlichen Mitteln, ein
Obsiegen der Klagerin vor Gericht zu verhindern (Urk. 4/40 S. 4 f.).

Die Klagerin brachte ausserdem vor, die Behauptungen der Beklagten, wo-
nach das DoJ plétzlich auf die Herausgabe von Informationen zur Kontobezie-
hung mit der Relationship-ID ... verzichtet haben soll, seien unglaubhaft. Es sei
auch wenig Uberraschend, konne die Beklagte kein Beweismittel des DoJ einrei-
chen. Stattdessen biete sie als Beweis die Aussage von Rechtanwalt C.  an,
der offensichtlich als US-Rechtsanwalt der Beklagten agiere und dessen Kanzlei
in einem Auftragsverhaltnis zur Beklagten stehe. Bei seiner Aussage wuirde es
sich also um eine gewohnliche Parteiaussage handeln, von der nichts weiter zu
erwarten sei als die Wiedergabe der Instruktion seiner Auftraggeberin, der Be-
klagten. Es konne daher im Sinne einer 0konomischen Prozessfuhrung von vorn-

herein darauf verzichtet werden (Urk. 4/40 S. 5 f.). Ausserdem behaupte die Be-
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klagte lediglich, das DoJ verzichte auf eine Preisgabe der Personendaten der
Klagerin im Rahmen der 11.D.2-Tabelle. Der Unterlassungsanspruch der Klagerin
konne sich aber nicht auf ein bestimmtes Format beschranken, sondern die Kla-
gerin habe gestutzt auf Art. 15 Abs. 1 DSG einen Anspruch auf generelle Unter-
lassung der Herausgabe ihrer Personendaten. In diesem Sinne schiesse das
Rechtsbegehren der Klagerin auch nicht Uber sein Ziel hinaus, versuche die Kla-
gerin doch damit sowohl eine direkte als auch indirekte Herausgabe Uber andere
US-Behdrden an das DodJ zu verhindern (Urk. 4/40 S. 7). Selbst die Beklagte kon-
ne eine Wiederholung nicht ausschliessen und verpflichte sich gegeniber der
Klagerin zu nichts. Sie habe lediglich ihre Notifikation zuruckgezogen. Eine Erkla-
rung der Unterlassung kunftigen rechtswidrigen Verhaltens gebe sie nicht ab.
Aufgrund der kryptischen Ausfiihrungen der Beklagten, wonach sie ausschliess-
lich im Rahmen der I1.D.2-Tabelle auf eine Preisgabe der Personendaten der Kla-
gerin verzichte, im Widerspruch dazu aber festhalte, dass sie gemass "Plea Ag-
reement" Kooperationspflichten eingegangen sei, die Uber die Lieferung einer
[I.D.2-Tabelle hinausgehen wurden, sei die Wiederholungsgefahr akut. Unerheb-
lich sei, dass die Klagerin nach erneuter Notifikation wiederum eine Klagemadg-
lichkeit hatte. Es sei ihr mit Blick auf den Grundsatz der Rechtssicherheit nicht zu-
zumuten, die Klarung der sich aktuell stellenden Fragen auf einen spateren Zeit-
punkt hinauszuschieben und die bereits getatigten, ausserst hohen Aufwendun-
gen erneut zu tatigen (Urk. 4/40 S. 8 f.),

4. Die Vorinstanz erwog, ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse im Sinne
von Art. 15 DSG bestehe nur, wenn eine Verletzung unmittelbar drohe bzw. wenn
das Verhalten der Beklagten die Verletzung ernsthaft beflrchten lasse. Mit der
Beklagten sei davon auszugehen, dass ihre Ankindigung, mit der Flow-of-Funds-
Ubersicht gemass Ziffer 11.D.2 des US-Programms dem DodJ auch Personendaten
der Klagerin zu Ubermitteln, Ausloser der vorliegenden Klage gewesen sei. Das
Rechtsschutzinteresse der Klagerin fur die Unterlassungsklage sei daher im Zeit-
punkt der Klageeinreichung offensichtlich gewesen. Sollte das DoJ tatsachlich auf
die Ubermittlung der Personendaten der Klagerin firr die fragliche, der Klagerin

von der Beklagten zugeordnete Kundenbeziehung im Rahmen der I1.D.2-Tabelle
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verzichtet haben, liesse sich mit dem die Klage auslosenden Ereignis ein Rechts-

schutzinteresse der Klagerin nicht mehr begrinden (Urk. 2 E. 4 und E. 4.1.).

Die Klagerin habe ihr Rechtsbegehren indessen weitergefasst und wolle ge-
nerell verboten haben, dass ihre Personendaten an das DoJ und/oder andere
Dritte Ubermittelt wurden. Die Beklagte habe selbst eingeraumt, dass sie gemass
"Plea Agreement" Kooperationspflichten habe, die Uber die Lieferung einer 11.D.2-
Tabelle hinausgehen wurden. Ob sie zur Erfullung derartiger Informationspflichten
in Zukunft je Personendaten der Klagerin bekanntgeben oder tbermitteln musse,
lasse sich heute nicht sagen. Dies kdnne auf jeden Fall nicht von vornherein aus-
geschlossen werden (Urk. 2 E. 4.2.). Daraus ergebe sich zum einen, dass sich
das Rechtsschutzinteresse der Klagerin nicht nur auf die Lieferung ihrer Perso-
nendaten in Form der 11.D.2-Tabelle, sondern mindestens auf die Ubermittlung ih-
rer Personendaten an das DoJ gestltzt auf das "Plea Agreement" beschranke.
Zum anderen lasse sich das Verfahren allein gestiutzt auf die Zusicherung der Be-
klagten, die Personendaten nicht in Form der |I.D.2-Tabelle dem DoJ zu Ubermit-
teln, nicht als gegenstandslos erledigt abschreiben. Daran andere nichts, dass
derzeit keine weiteren Ubermittiungen von Personendaten geplant seien. Ent-
scheidend sei, dass eine solche nach den eigenen Worten der Beklagten nicht
ausgeschlossen werden kdnne. Sollte sich die in Zukunft liegende Gefahr realisie-
ren, ware die Klagerin gendtigt, das Verfahrensprozedere neu zu initiieren. Die
Klagerin kdnne jedoch beanspruchen, dass im vorliegenden Verfahren abschlies-
send geklart werde, ob ihre Personendaten gestutzt auf das "Plea Agreement”
und die massgebende Sach- und Rechtslage an das DoJ Ubermittelt werden durf-
ten (Urk. 2 E. 4.3.).

Die Vorinstanz fugte ausserdem an, dass fir den Verzicht des DoJ auf eine
Ubermittlung der Personendaten der Klagerin nur die eigene Erklarung der Be-
klagten vorliege. Der von der Beklagten angerufene Zeuge C.__ sei unbestrit-
tenermassen der eigene Anwalt der Beklagten in den USA. Aufgrund dieser of-
fensichtlichen Interessenbindung lasse sich mit der Anhérung des Zeugen der
Verzicht des DoJ nicht erstellen (Urk. 2 E. 5).
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5.1. Die Beklagte beanstandet in der Berufung, die Vorinstanz habe es als nicht
erstellt erachtet, dass das DoJ auf die Ubermittlung der fraglichen Personendaten
verzichtet habe. Diese Auffassung sei rechtsfehlerhaft. Gegenstand des vorlie-
genden Verfahrens sei eine Datenbearbeitung durch die Beklagte. Es gehe da-
rum, ob ihr verboten werden soll, bestimmte Daten ans DoJ weiterzuleiten. Die
Beklagte lasse sich auf ihrer eigenen Erklarung behaften, sie verzichte auf die Da-
tenbearbeitung im Rahmen der [I.D.2-Tabelle mit Bezug auf die Relationship-
ID .... Entsprechend habe sie am 11. Januar 2016 die Notifikation der Klagerin
zuruckgezogen. Warum dann beweismassig erstellt werden musse, ob das DoJ
auf die Lieferung der Daten verzichtet habe, sei unerfindlich. Sollte die Beklagte
dennoch den Verzicht des DoJ beweisen mussen, hatte die Vorinstanz nicht auf
die Einvernahme des angebotenen Zeugen C._ verzichten durfen. Diese an-
tizipierte Beweiswurdigung sei nicht gerechtfertigt. Der Zeuge C._ nehme re-
gelmassig alleine oder in Begleitung von Kanzleikollegen an personlichen oder te-
lefonischen Gesprachen mit Vertretern des DoJ teil. In diesem Rahmen sei der in
Frage stehende Verzicht abgegeben worden. Eine schriftliche Bestatigung des
DoJ kénne nicht beigebracht werden, weil es eine solche nicht gebe (Urk. 1 S. 9
f.; Urk. 13 S. 5).

5.2. Die Klagerin halt dem entgegen, das DodJ sei eine derjenigen US-Behdrden,
welche durch ihr bisheriges Verhalten gezeigt habe, dass sie im Steuerstreit harte
Bandagen trage und jeden verfolge, der dabei helfen kdnne, direkt oder indirekt
an Bankkundendaten zu gelangen. Wenn die Beklagte schildere, dass just das
DodJ Ausloser fur den Ruckzug der Notifikation sein soll, dann sei dies unglaub-
haft. Ausserdem suche man vergeblich nach einem rechtsgultigen, klaren und de-
finitiven Verzicht der Beklagten. Die Behaftung auf Ausserungen der Beklagten
nutze der Klagerin nichts (Urk. 9 S. 11; Urk. 15 S. 3). Auf die in der Berufungsbe-
grundung seitens der Beklagten erneut angebotene Zeugenbefragung des
Rechtsanwalts C.  kdnne, wie die Vorinstanz zurecht erkannt habe, verzich-
tet werden. Dieser sei gemass amerikanischem Anwaltsrecht verpflichtet, so zu
handeln, wie er seitens der Beklagten instruiert werde. Ausserdem bleibe auch
vollig im Dunkeln, wortber der Zeuge befragt werden solle. Die Beklagte sei nicht

im Stande, den Zeitpunkt des angeblichen Gesprachs mit den Vertretern des DoJ
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zu schildern, geschweige denn die Namen der Vertreter des DoJ anzugeben, da-
mit eine Uberprifung der Angaben der Beklagten durch die Einvernahme von
C. uberhaupt maoglich ware (Urk. 9 S. 12).

Gemass eigener Behauptung der Beklagten, so die Klagerin weiter, wider-
spreche ein Verzicht auf Datenlieferung dem mit dem DoJ geschlossenen "Plea
Agreement”, weshalb fur einen Verzicht die Zustimmung des DoJ erforderlich sei.
Die Zustimmung des DoJ stelle eine Modifikation des bestehenden "Plea Agree-
ments" dar. Gemass Ziffer 15 des "Plea Agreements" enthalte dieses jedoch ei-
nen Schriftlichkeitsvorbehalt aller Parteien, die das Agreement urspringlich unter-
zeichnet hatten. Ein mundlicher Verzicht sei demzufolge ungultig. Gemass den
Ausfuhrungen der Beklagten gebe es eine schriftliche Bestatigung des DoJ nicht.
Jede nur mundliche Bestatigung des DoJ sei folglich ungultig und kénne das nach
wie vor gegebene Rechtsschutzinteresse der Klagerin nicht tangieren (Urk. 9
S. 13).

5.3. Die Beklagte fuhrte in der Klageantwort aus, dass die Verletzung ihrer Ko-
operationspflichten im Rahmen des "Plea Agreements" zum Dahinfallen des Ag-
reements und damit zur existenzbedrohenden Anklage der Beklagten in den USA
fuhren wurde, weshalb sie die verlangten Daten liefern misse (Urk. 4/13 S. 23 1.).
Sie stellt sich auch weiterhin auf den Standpunkt, dass sie im Rahmen des mit
dem DoJ geschlossenen "Plea Agreements" Kooperationspflichten habe, die Uber
die Lieferung der 11.D.2-Tabelle hinausgehen wirden, weshalb sich nicht sagen
lasse, ob die Beklagte zur Erflllung solcher Informationspflichten in der Zukunft
Personendaten der Klagerin bekanntgeben oder Ubermitteln musse (Urk. 4/34
S. 4). Vor diesem Hintergrund kann mit Blick auf den Grundsatz der Rechtssi-
cherheit ein blosses Versprechen der Beklagten jedoch nicht genligen, um einen
Verzicht des DoJ auf die Bekanntgabe der Personendaten der Klagerin anzu-
nehmen. Im Gegenteil ist der Klagerin zuzustimmen, dass eine Modifikation des
"Plea Agreements" schriftlich erfolgen musste. Dies ergibt sich ohne weiteres aus
dem von der Beklagten vor Vorinstanz ins Recht gereichten Vertragsdokument
(Urk. 4/15/29 S. 12 f.). Wahrend die Beklagte vor Vorinstanz noch behauptete, sie
habe mit Bezug auf bestimmte, anonym gebliebene Kundenbeziehungen auf die
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Bekanntgabe gegenliber dem DoJ verzichten kénnen (Urk.4/34 S. 3; Urk. 1
S. 14), bringt sie im Widerspruch dazu in ihrer Stellungnahme zur Berufungsant-
wort vom 2. September 2016 neu vor, sie habe nachtraglich und im Einzelfall be-
treffend die Klagerin ausnahmsweise auf die Ubermittiung der Personendaten
verzichten konnen, weshalb dazu mitnichten eine schriftliche Modifikation des
Plea Agreements notig gewesen ware (Urk. 13 S. 6). Sollte jedoch der Verzicht
des DoJ gemass ursprunglicher Behauptung der Beklagten mehrere, nach gewis-
sen Auswahlkriterien bestimmte Kundenbeziehungen betreffen, ware darin
klarerweise eine Anderung des vereinbarten "Plea Agreements" zu sehen, welche
gemass Ziffer 15 des Agreements zwingend schriftich zu erfolgen hatte
(Urk. 4/15/29 S. 13). Im Ubrigen erhellt nicht, inwiefern nicht auch ein auf den
Einzelfall der Klagerin beschrankter Verzicht schriftlich erfolgen musste. Dafur
kann auch die Beklagte keine schllssige Begrindung liefern. Fest steht jeden-
falls, dass die Beklagte einen schriftlichen Nachtrag zum "Plea Agreement", wie
sie selber einraumt (Urk. 1 S. 10), nicht vorlegen kann. Vor diesem Hintergrund
erubrigt sich die Einvernahme des von der Beklagten offerierten Zeugen C._
Es ist auch nicht nachvollziehbar, inwiefern es der Beklagten nicht mdglich gewe-
sen sein soll, Uber ihren US-Anwalt C.___ eine schriftliche Bestatigung des DoJ
erhaltlich zu machen bzw. sich wenigstens um eine entsprechende Bestatigung
zu bemuhen. Sodann geht die Beklagte mit dem Einwand fehl, dass es an der
Klagerin liege, die Gefahr einer drohenden Persdnlichkeitsverletzung nachzuwei-
sen, weshalb es nicht an der Beklagten liegen kdnne, den Verzicht des DoJ nach-
zuweisen (Urk. 1 S. 10). Fest steht, dass das Rechtsschutzinteresse der Klagerin
an der Klage ohne Verzicht des DoJ in jedem Fall zweifelsfrei gegeben war und
ist. Wenn die Beklagte Umstande vorbringen will, die das Rechtsschutzinteresse
der Klagerin nachtraglich vollstandig wegfallen lassen, dann hat sie deren Nach-
weis zu erbringen (Art. 8 ZGB). Aus den genannten Grunden ist der von der Be-

klagten behauptete Verzicht des DodJ nicht erstellt.

6.1. Die Beklagte moniert, dass die Vorinstanz zu Unrecht ein Rechtsschutzinte-
resse der Klagerin mit Bezug auf weitere Datenlieferungen an das DoJ oder ande-
re US-Behorden bejaht habe. Es liege kein Fall der Drohung einer kunftigen Ver-

letzung vor. Der Bundesrat habe der Beklagten die Bewilligung im Sinne von
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Art. 271 StGB unter Einschrankungen erteilt. So durften Personendaten von Mit-
arbeitern und Dritten nur herausgegeben werden, wenn die betroffenen Personen
mindestens 20 Tage vorher Uber den Umfang der geplanten Herausgabe infor-
miert wirden. Musste die Beklagte also je in Betracht ziehen, weitere Daten der
Klagerin an das DoJ oder andere US-Behoérden zu Ubermitteln, was weder ge-
plant sei, noch gemass Kenntnis der Beklagten im Raum stehe, so musste die
Beklagte dies der Klagerin vorgangig ankiunden und ihr die Moglichkeit einrau-
men, sich zu wehren. Damit fehle es an einem virtuellen Rechtsschutzinteresse
der Klagerin, welches nur vorliege, wenn sich die gerugte Rechtsverletzung jeder-
zeit wiederholen konne und eine rechtzeitige gerichtliche Uberpriifung im Einzel-
fall kaum je moglich sei (Urk. 1 S. 11 f.). Sollte sich die Klagerin in einem solchen
hypothetischen Fall gegen eine Bearbeitung der Personendaten zur Wehr setzen,
waren im Sinne einer Einzelfallbetrachtung die dannzumal in Frage stehenden
Daten zu wurdigen, die dannzumaligen konkreten Rahmenbedingungen, unter
denen die Lieferung erfolgen soll, und die dannzumalige Gewichtigkeit eines all-
falligen offentlichen Interesses zu beurteilen. Wie diese Interessenabwagung aus-
fallen wirde, lasse sich heute nicht sagen (Urk. 1 S. 13). Die Beurteilung einer
abstrakten und fur die Zukunft nicht spezifizierten Datenbearbeitung verletze da-
tenschutzrechtliche Grundsatze, namentlich den Grundsatz, dass bei der Prifung
der Rechtmassigkeit einer Datenbearbeitung im Lichte von Art. 6, 12 und/oder 13
DSG der Einzelfall zu betrachten sei. Die Vorinstanz vereitle damit den Anspruch
der Beklagten, im konkreten Einzelfall gegebenenfalls relevante Rechtfertigungs-

grunde aufzuzeigen (Urk. 1 S. 14 f.).

6.2. Die Klagerin halt dem entgegen, dass zur Beurteilung des Rechtsschutzinte-
resses nicht nur das Rechtsbegehren der Klage massgeblich sei, sondern auch
die Klagebegrindung und der Verfahrensstand im Prozess. Gemass Ziffer 1.4.
lit. a der Verfugung des Bundesrates vom 16. Juli 2013, auf welche sich die Be-
klagte zur Lieferung der Personendaten der Klagerin berufe, sei fur die Lieferung
der Daten an das DoJ zwingende Voraussetzung, dass die Klagerin die in Frage
stehende US-Kundenbeziehung mit der Relationship-ID ... organisiert, betreut
oder uberwacht habe. Dies sei aber gerade bestritten. Die Klagerin habe wahrend

ihrer Anstellung bei der Beklagten nie irgendwelche US-Kundenbeziehungen or-
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ganisiert, betreut oder uberwacht, schon gar nicht die in Frage stehende. Die Be-
klagte habe zur Untermauerung ihrer Behauptung, wonach die Klagerin etwas mit
dem in Frage stehenden US-Kunden zu tun gehabt haben soll, an entscheiden-
den Stellen geschwarzte E-Mails als Klagebeilagen 3-5 ins Recht gereicht. Bei
Aufdeckung dieser Schwarzungen koénne die Klagerin beweisen, dass sie nichts
mit dem fraglichen US-Kunden zu tun gehabt habe. Im Gegenteil kdnne sie bele-
gen, dass der Kunde viel mehr durch drei andere Mitarbeiter der Beklagten be-
treut worden sei, die heute alle noch bei der Beklagten arbeiten wirden (Urk. 9
S. 4 f.). Die Klagerin sei daher der Auffassung, dass jede Bearbeitung ihrer Per-
sonendaten im Zusammenhang mit der Kundenbeziehung mit der Relationship-I1D
... durch die Beklagte per se widerrechtlich sei. Daraus folge, dass jegliche Bear-
beitung der Personendaten der Klagerin im Zusammenhang mit dem fraglichen
US-Kunden sowohl gegenwartig als auch kinftig unzulassig sei (Urk. 9 S. 6 und
8; Urk. 15 S. 2 f.). Zu Recht sei die Beklagte mit vorinstanzlicher Verfugung vom
27. November 2015 dazu aufgefordert worden, die Klageantwortbeilagen 3-5 un-
geschwarzt einzureichen. Stattdessen reiche die Beklagte nach zweimaliger Fris-
terstreckung plétzlich eine vollig andere Stellungnahme ein und mache geltend,
das Rechtsschutzinteresse der Klagerin sei nachtraglich dahin gefallen. Diese

plétzliche Behauptung sei unglaubhaft und widerspruchlich (Urk. 9 S. 6).

6.3. Wie jedes Rechtsbegehren muss auch ein Unterlassungsantrag grundsatz-
lich so prazise formuliert sein, dass er im Falle der Gutheissung der Klage unver-
andert zum Urteil erhoben werden kann. Entsprechend kann eine Unterlassungs-
klage nur in dem Umfang geschuitzt werden, in welchem sie auf das Verbot eines
genugend bestimmten Verhaltens gerichtet ist. Die Vollstreckung des verlangten
Verbots muss mdglich sein, ohne dass der daflr zustandige Richter nochmals ei-
ne materielle Beurteilung des fraglichen Verhaltens vorzunehmen hat. Trotzdem
ist zu bedenken, dass ein Rechtsbegehren auch nach Treu und Glauben im Lich-
te der dazu gegebenen Begrundung auszulegen ist. So ist die Unterlassungskla-
ge ihrer Natur nach auf Verhaltensweisen gerichtet, die in der Zukunft liegen. Der
Klager muss das erwartete rechtswidrige Verhalten letztlich derart umschreiben,
dass kein Zweifel besteht, worin die beflrchtete Personlichkeitsverletzung besteht
(BGer 5A_6587/2014 vom 6. Mai 2015, E. 3.3.). Das Vorliegen einer kunftigen
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Verletzungsgefahr kann stets nur eine Vermutung darstellen und eine Unterlas-
sungspflicht nur indirekt vollstreckt werden, weshalb an den Nachweis des
Rechtsschutzinteresses wiederum nicht allzu hohe Anforderungen gestellt werden
sollen (BGer 5A_228/2009 vom 8. Juli 2009 E. 4.1. m.H.a. BGE 97 Il 97 E. 5b).

Entgegen der Behauptungen der Beklagten in ihrer Stellungnahme vom
2. September 2016 (Urk. 13 S.8) bestreitet die Klagerin seit Prozessbeginn, die
fragliche Kundenbeziehung mit der Relationship-ID ... organisiert, betreut oder
Uberwacht zu haben. Insoweit hatte die Klagerin von Beginn an ein personliches
Interesse an der Klarung der Frage, ob sie in Zusammenhang mit dem fraglichen
Bankkunden gebracht werden kann und sie daher mit Bezug auf die Kundenbe-
ziehung ID ... je eine Datenherausgabe ihrer Personendaten an das DoJ oder
andere US-Behdrden zu befurchten haben wird. Ganz allgemein kann die Daten-
herausgabe der Personendaten der Klagerin gestltzt auf das "Plea Agreement"
auch nicht von einem bestimmten Format abhangen. Soweit sich die Beklagte ex-
plizit vorbehalt, Daten der Klagerin gestutzt auf das "Plea Agreement" auch kunf-
tig herauszugeben, sollte dies notwendig sein, besteht eine genigende Wahr-
scheinlichkeit, dass die Beklagte die zu unterlassende Handlung in naher Zukunft
jederzeit vornehmen konnte (vgl. auch BGer 4A_83/2016 vom 22. September
2016 E. 1.3.). Dass sie die Klagerin dazu erneut notifizieren musste, kann nicht
von Relevanz sein, ist es der Klagerin nicht zumutbar, bei einer erneuten Notifika-
tion den gleichen Prozess nochmals zu fuhren, zumal sich eine Interessenabwa-
gung gestutzt auf das geltende "Plea Agreement” vom 19.Mai 2014
(Urk. 4/15/29) dannzumal kaum anders prasentieren wirde als heute. Insoweit ist
der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Klagerin zumindest Anspruch darauf hat,
dass abschliessend geklart wird, ob ihre Daten mit Bezug auf die fragliche Kun-
denbeziehung ID ... gestutzt auf das "Plea Agreement" an das DoJ herausgege-
ben werden durfen (Urk. 2 S. 5).

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein Verzicht des DoJ auf die Da-
tenherausgabe nicht erstellt und ein Rechtsschutzinteresse der Klagerin an der
Beurteilung der Klage nach wie vor gegeben ist. Entsprechend ist Dispositiv-

Ziffer 1 des vorinstanzlichen Beschlusses vom 9. Mai 2016 zu bestatigen und das
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Verfahren vor Vorinstanz fortzufiihren. Ob und, falls ja, inwiefern das Rechtsbe-
gehren der Klagerin zu weit gefasst ist, wird die Vorinstanz im Rahmen der Beur-
teilung der Klage zu entscheiden haben. Diesbezuglich ist der Klagerin zuzustim-
men, dass vor Vorinstanz erst ein Schriftenwechsel stattgefunden hat, weshalb
eine Beschrankung der Klage durch die Klagerin vor Aktenschluss noch maoglich
und zulassig ware (Art. 227 Abs. 3 ZPO; Urk. 9 S. 7 f.). Entsprechend gehen die
Akten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses zur Fortsetzung des Ver-
fahrens an die Vorinstanz zurlck. Diese wird der Beklagten erneut Frist anzuset-
zen haben, um die Klageantwortbeilagen 3-5 (Urk. 4/15/3-5) im Sinne der Verfu-
gung vom 27. November 2015 (Urk. 4/30) ins Recht zu reichen.

V.

1. Das Berufungsverfahren ist kostenlos (Art. 114 lit. ¢ ZPO; BGer
4A 332/2015 vom 10. Februar 2016 Erw. 6).

2. Die Parteientschadigung fur das Berufungsverfahren, welche die im
Berufungsverfahren vollumfanglich unterliegende Beklagte zu bezahlen hat
(Art. 106 Abs. 1 ZPO), ist auf Fr. 2'000.— zu bemessen (§§ 5 Abs. 1, 10 Abs. 1
lit. a, 11 Abs. 1, 13 Abs. 1 AnwGebVO). Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der
Klagerin fur das vorliegende Berufungsverfahren eine Parteientschadigung von
Fr. 2'000.— zu bezahlen (inkl. 8 % MwSt., Urk. 9 S. 2).

Es wird beschlossen:

1.  Dispositiv-Ziffer 1 des Beschlusses des Arbeitsgerichts Zurich, 3. Abteilung,
vom 9. Mai 2016 wird bestatigt.

2. Das erstinstanzliche Verfahren wird fortgesetzt und es wird die Vorinstanz
der Beklagten erneut Frist anzusetzen haben, um dem Gericht in einem ver-
schlossenen Kuvert die Klageantwortbeilagen 3-5 in vollstandig unge-

schwarzter Form einzureichen.

3. Das zweitinstanzliche Verfahren ist kostenlos.
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4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin fir das Berufungsverfahren eine

Parteientschadigung von Fr. 2'000.— zu bezahlen.

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen

Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurtck.

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine
nicht vermogensrechtliche, arbeitsrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zurich, 7. November 2016

Obergericht des Kantons Zirich
l. Zivilkammer

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. H.A. Muller lic. iur. N. Gerber

versandt am:
mc



	Beschluss vom 7. November 2016
	Rechtsbegehren der Klägerin: (Urk. 4/1 S. 2; Urk. 4/40 S. 2)
	ursprüngliches Rechtsbegehren der Beklagten: (Urk. 4/13 S. 2)
	modifiziertes Rechtsbegehren der Beklagten: (Urk. 4/34 S. 2)
	Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts, 3. Abteilung, vom 9. Mai 2016: (Urk. 4/50 = Urk. 2 S. 6)
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	I.
	II.
	III.
	IV.
	Es wird beschlossen:
	1. Dispositiv-Ziffer 1 des Beschlusses des Arbeitsgerichts Zürich, 3. Abteilung, vom 9. Mai 2016 wird bestätigt.
	2. Das erstinstanzliche Verfahren wird fortgesetzt und es wird die Vorinstanz der Beklagten erneut Frist anzusetzen haben, um dem Gericht in einem verschlossenen Kuvert die Klageantwortbeilagen 3-5 in vollständig ungeschwärzter Form einzureichen.
	3. Das zweitinstanzliche Verfahren ist kostenlos.
	4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.
	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

